
 
 
 
 
 

1. Vorteile der Abbuchung   

 
Die Bayernhaus Immobilien Management bietet Ihnen eine sichere und bequeme Art 
der Mietzahlung, das Abbuchungsverfahren für Lastschriften, mit vielen Vorteilen für 
Sie! 
 
Die Vorteile des Abbuchungsverfahrens liegen auf der Hand: 
 

• Sie sparen sich den Weg zur Bank, oder das ausfüllen von Überweisungsbe-
legen. 

• Sie vermeiden Mahnungen und dadurch Mahnkosten 
• Sie können vertraglich vereinbarte Mietanpassungen, bei Staffelmieten, nicht 

übersehen. 
• Es wir erheblich weniger Papier verbraucht, der Umwelt zuliebe. 

 
Wir garantieren Ihnen: 
 

• Die Teilnahme am Abbuchungsverfahren für Lastschriften ist für Sie kostenlos, 
jederzeit widerruflich und völlig risikolos. 

• Die Mietzahlungen werden frühestens zum Fälligkeitstag abgebucht. 
• Es wird nur der jeweils fällige Betrag abgebucht. 

 
Abbuchung von Lastschrift – einfacher geht’s nicht!  

 
Schicken sie uns den beigefügten Auftrag zum Abbuchungsverfahren, ausgefüllt und 
unterschrieben zu. Alles weitere erledigen wir für Sie. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Bayernhaus Immobilien Management 



Formular: ABBUCHUNGSAUFTRAG für LASTSCHRIFTEN  
 
 
 
An: 
 
 
 
Bayern Haus Immobilien 
Rollnerstraße 180 
 
90425 Nürnberg 
 
 
 

ABBUCHUNGSAUFTRAG für LASTSCHRIFTEN  
 

Vorname:   
 
Name:   
 
Alte Anschrift:   
 
Neue Anschrift:   

 
Hiermit ermächtige(n) ich/wir die Bayernhaus Immobilien Management widerruflich, 
alle die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen aus dem Eigentums-/Miet-
/Erbpachtverhältnis jeweils bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos 
 
Nr. .............................................. Bankleitzahl .......................................... 
 
bei .............................................................................................................. 
 (genaue Bezeichnung des Bankinstitutes) 
 
in ....................................................................................................................... 
 (PLZ, Ort) 
durch Lastschrift einzuziehen. 
 
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht keine Ver-
pflichtung, die Lastschrift einzulösen. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren 
nicht vorgenommen. 
 
Kosten, die mangels Deckung meines Kontos entstehen, gehen zu meinen Lasten. 
 
Nürnberg, den ....................., 
 
...................................................................... 
(Unterschrift(en) Kontoinhaber, wenn nicht Eigentümer) 
 
..................................................................... 
Unterschrift(en) Eigentümer 


